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Bauverhandlungs- 

termine 2019 
 

Freitag, 6. September 2019  

Mittwoch, 9. Oktober 2019 

Montag, 4. November 2019  

Freitag, 6. Dezember 2019 

Trinkwasserbefund  
 

Unser Trinkwasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Un-

tersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vor-

schriften. 

Es bestehen derzeit keine Mängel, die eine Nutzung des Wassers 

zu Trinkzwecken beeinträchtigten oder ausschließen.  

Der Prüfbericht kann am Gemeindeamt oder auf der Homepage 

www.kirchberg-donau.at eingesehen werden. 

FREIBAD Kirchberg / Donau 

 

Badepächter gesucht 
 

Für das Freibad Kirchberg ob der Donau wird jetzt schon ein 

Pächter für die Saison 2020 gesucht.  

Wer Interesse hat, soll sich bitte am Gemeindeamt melden. 

Freie Mietwohnungen 
 

In Kirchberg sind folgende Wohnungen frei: 

 Lebensräume, Birkenweg 6: 86 m²  

 OÖ Wohnbau, Badgasse 1: 69 m²  

 OÖ Wohnbau, Badgasse 2: 48 m²  

 Eigenheim, Wolkersdorferweg 11: 71 m²,  

 Eigenheim, Wolkersdorferweg 13: 50 m²/71 m²/ 103 m² 

 Wohnhaus Obermühl 36: 80 m²/ 40 m²  

Genauere Details erhalten Sie am Gemeindeamt (Tel: 

07282/4601) 

Ergebnisse Blutspendeaktion 
 

Es freut uns, dass auch heuer wieder so viele von euch dazu ent-

schlossen haben Blut zu spenden. Insgesamt waren es 67 Perso-

nen in unserer Gemeinde. Ihr sorgt somit für die Versorgung der 

OÖ Krankenhäuser im Blut und Blutprodukten um Patienten in Not 

zu helfen. Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz bedankt sich 

bei allen Beteiligten sehr herzlich für die Unterstützung. 



Nationalratswahl am 29. September 2019 
 

Am Sonntag, den 29. September 2019 findet die Nationalratswahl statt.  

Das Wahllokal am Gemeindeamt Kirchberg ob der Donau ist von 08:00 bis 13:00 Uhr ge-

öffnet.  

 

Anfang September wird Ihnen eine „Amtliche Wahlinformation – Nationalratswahl 2019“ 

zugestellt. Achten Sie daher bei all der Papierflut, die anlässlich der Wahl (an einen Haus-

halt) verschickt wird, besonders auf unsere Mitteilung (siehe Abbildung). Diese ist nämlich 

mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet einen Code für die Beantragung einer Wahl-

karte im Internet, einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert.  

 

Bringen Sie zur Wahl am 29. September den personalisierten Abschnitt und einen amtli-

chen Lichtbildausweis in das Wahllokal mit.  

Seitens der Wahlbehörde ist besonderes Augenmerk auf die Überprüfung der Identität der 

Wählerinnen und Wähler bei der Stimmabgabe zu legen. Es werden daher alle Wählerin-

nen und Wähler ersucht, zur Stimmabgabe einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, 

Personalausweis, Führerschein, …) zum Nachweis der Identität 

mitzubringen.  

Wahlberechtigte ohne Lichtbildausweis können nur dann zur 

Stimmabgabe zugelassen werden, wenn sie mindestens der Hälfte 

der Mitglieder der Wahlbehörde persönlich bekannt sind.  

 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, 

dann beantragen Sie am besten eine Wahlkarte für die Briefwahl.  

 

Dafür haben Sie nun drei Möglichkeiten:  

Persönlich in der Gemeinde, schriftlich mit der beiliegenden personalisierten Anforde-

rungskarte mit Rücksendekuvert oder elektronisch im Internet. Mit dem personalisierten 

Code auf unserer Wählerverständigungskarte in der „Amtliche Wahlinformation“ können 

Sie rund um die Uhr auf www.wahlkartenantrag.at Ihre Wahlkarte beantragen. 

 

UNSERE TIPPS: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! Wahlkarten können 

nicht per Telefon beantragt werden! Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und Online-

Anträge ist der 25. September. Je nach Antragsart erfolgt die Zustellung zumeist mittels 

eingeschriebener Briefsendung auf Ihre angegebene Zustelladresse. Die Wahlkarte muss 

spätestens am 29. September 2019, 17 Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde ein-

langen. Sie haben weiters die Möglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag bei jedem geöffneten 

Wahllokal oder bei jeder Bezirkswahlbehörde abzugeben. 

Die Gebietskrankenkasse veranstaltet im Herbst 2019 folgende Kurse:  
 

Leichter leben 

Kursstart: Do, 17.9. –5.11.2019 um 18 Uhr in der OÖGKK Rohrbach  

Rauchfrei durchs Leben 

Kursstart: Di, 29.10. - 26.11. um 17:30 Uhr in der OÖGKK Rohrbach  

Gesund essen von Anfang an 

Termin: Di, 10.9. um 17 Uhr im LKH Rohrbach 

Starke Eltern von Anfang an 

Termin: Di, 10.9. um 18 Uhr im LKH Rohrbach  

Babys erstes Löffelchen 

Termine:  Mi, 18.9. um 9 Uhr, Mi, 13.11. um 9 Uhr im Frauennetzwerk Rohrbach 

 

Information und Anmeldung: www.ooegkk.at 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi529Hq697jAhXRy6QKHd17DN0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ooegkk.at%2F&psig=AOvVaw28eo4R-2b_mFlnIODNcQ57&ust=1564651669895999


Schulveranstaltungshilfe des 

Landes OÖ. 
 

Für Schülerinnen und Schüler die eine 

oberösterreichische Pflichtschule besu-

chen (VS, NMS, Poly, LWFS) 

 

Die Finanzierung mehrtägiger Schulveran-

staltungen ist für Eltern oftmals mit großen 

finanziellen Belastungen verbunden. Um 

diese Familien finanziell zu unterstützen 

und den Kindern die Teilnahme an Schul-

veranstaltungen zu ermöglichen unter-

stützt das Land Oberösterreich mit der 

„OÖ Schulveranstaltungshilfe“. 

 

Gefördert werden Eltern, wenn mindestens 

ein Kind im Laufe des Schuljahres an einer 

4-tägigen Schulveranstaltung teilgenom-

men hat oder mehrere Kinder an mehrtägi-

gen Schulveranstaltungen mit mindestens 

einer Nächtigung außerhalb des Schul-

standortes teilgenommen haben. 

 

Die Höhe des Zuschusses für 2-tägige 

Schulveranstaltungen beträgt 50 Euro, für 

3-tägige Schulveranstaltungen 75 Euro, für 

4-tägige Schulveranstaltungen 100 Euro 

und für 5-tägige und längere Schulveran-

staltungen 125 Euro. 

 

Nimmt ein Kind in einem Schuljahr an 

mehreren Schulveranstaltungen teil, wird 

empfohlen, den Zuschuss für den länge-

ren dieser Aufenthalte zu beantragen. 

 

Einreichfrist: Bis spätestens 3 Monate 

nach Ende des laufenden Schuljahres (31. 

Okt.) 

 

Auf www.familienkarte.at kann der Antrag 

auch online gestellt werden bzw. finden 

Sie das Formular zum Downloaden. Auch 

liegen die Formulare am Gemeindeamt 

auf.  

Fischerkurs 
 

Das Fischereirevier Rohrbach gibt hiermit 

die Termine für die gemäß § 22 des Oö. Fi-

schereigesetzes vom Oö. Landesfischerei-

verband durchzuführenden Unterweisungen 

zum Zwecke der Erlangung einer Fischerkar-

te bekannt: 

Termin in 4163 Klaffer in der Fischerhütte  

am Urlteich:  

Samstag, 28. September 2019,  

5. Oktober 2019, 12. Oktober 2019,  

jeweils von 12.30 bis 17:30 Uhr  

Termin in 4121 Altenfelden  

am Gemeindeamt 

Samstag, 12. Oktober 2019,  

19. Oktober 2019, 26. Oktober 2019,  

jeweils von 12.30 bis 17:30 Uhr  

Für weitere Auskünfte steht die Geschäfts-

führung des Fischereirevieres Rohrbach je-

derzeit gerne unter 07289/8851-69504 zur 

Verfügung. Weitere Informationen finden Sie 

auch unter: http://www.lfvooe.at/  

Kulturgemeinschaft Kirchberg 

sucht Talente! 
 

Die Theater und Kulturgemeinschaft Kirch-

berg sucht immer wieder neue Talente egal 

welchen Alters. Wenn also Du oder Deine 

Gruppe besonders gut Tanzen, Singen, Tur-

nen, Schauspielen könnt, oder sonstige Be-

gabungen auf Lager habt, und diese gern 

einem breiten Publikum zu Schau stellen 

möchtet - dann meldet Euch bitte bei: 

Gerhard Wipplinger, 0660/7697977 

Wir würden uns sehr über Verstärkung freu-

en. 

 

Denn die nächsten Events wie Heimatabend 

(12 - 13. Okt.), Faschingsabend oder Thea-

ter kommen bestimmt. 

http://www.lfvooe.at/


Was darf ich im Wald? 
 

Welche Regeln gelten fürs Spazieren und Biken, wieviel Schwammerl darf man mitneh-

men und was ist beim Fuchsbandwurm zu beachten? 

 

Maurice Müller/Pixabay 

Wald hat für die Gesellschaft eine besondere Bedeutung, das drückt sich schon im 

österreichischen Forstgesetz aus dem Jahr 1975 aus. Dort steht nämlich: "Jedermann 

darf (...) Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten." Ein Waldbesitzer 

kann die Bevölkerung also nicht generell am Betreten seines Waldes hindern, außer für 

begrenzte Bereiche während der Holzfällung, nach großflächigem Sturm- oder Schnee-

bruch, während der Bekämpfung von Schädlingen und dergl. Sperren müssen mit spe-

ziellen Hinweisschildern gekennzeichnet sein. "Betreten verboten" gilt behördlich für 

Holz- und Gerätelagerplätze oder für Aufforstungsflächen, bis die Bäume drei Meter 

groß sind. 

 

Biken und Reiten nur, wenn ausdrücklich erlaubt 

Nicht erlaubt sind das Lagern bei Dunkelheit, das Zelten, das Befahren (auch nicht mit 

Fahrrädern oder Rodeln), das Abfahren mit Schiern oder das Reiten – außer, der Wald-

eigentümer bzw. der Erhalter einer Forststraße haben es erlaubt. Langlaufen darf man, 

aber keine Loipe anlegen. Wer illegal mit dem Rad durch den Wald fährt, riskiert eine 

Strafe von 150 Euro bzw. bei einer erkennbar gesperrten Forststraße bis zu 730 Euro 

oder eine Woche Arrest. Man sollte sich deshalb beim örtlichen Tourismusverband o-

der der Landesregierung erkundigen, wo man legal mit dem Mountainbike fahren darf, 

und auf entsprechende Schilder im Wald achten. 

 

Zigarettenstummel wegwerfen ist strafbar 

Verboten sind auch "jede Waldverwüstung", also z.B. die Schädigung des Waldbodens 

oder das Ablagern von Müll, das Entzünden eines Feuers oder das Wegwerfen einer 

Zigarette. 

Ein Hund darf in den Wald mitgenommen werden, muss aber abseits von Wanderwe-

gen, in Gebieten mit Wild und in Naturschutzgebieten angeleint sein. 

Schwammerl brocken und Beeren pflücken ist in kleinen Mengen erlaubt: bis zu 2 kg 

Pilze, Beeren, Wildpflanzen oder Früchte dürfen gesammelt werden. Außer die Maroh-

nenröhrlinge weisen Pilze und Beeren in Österreich und Deutschland 30 Jahre nach 

dem Reaktorunglück von Tschernobyl keine erhöhte Radioativität mehr auf (AGES). 

Holz klauben darf man nur mit Genehmigung des Waldbesitzers. 

Übrigens: Wenn man im Wald stolpert und sich verletzt oder einem bei Sturm ein Ast 

auf den Kopf fällt, ist man im Prinzip selbst schuld und kann nicht den Waldbesitzer zur 

Verantwortung ziehen; außer, er hätte grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt, also 

z.B. auf der Forststraße nicht auf Schlägerungsarbeiten hingewiesen. 

Quelle: www.bmnt.gv.at/forst 

Kirtag in Obermühl 

Sonntag, 8. September 2019 

http://www.bmnt.gv.at/forst


Fahrplanänderung auf Linie 214 ab Schulbeginn  
 

Es wird ein neuer Kurs um 15:40 Uhr von Neufelden Busterminal bis Kirchberg ob der Do-

nau angeboten. Dieser fährt von Montag bis Donnerstag, wenn Schule ist.  

 28. OÖ. Ortsbildmesse in Ternberg  

 Sonntag, 8. September 2019  








